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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Beschlüsse des Ausschusses 

Zweites Gesetz zur Änderung 
des Juristenausbildungsgesetzes Nord-

rhein-Westfalen 
 

 Zweites Gesetz zur Änderung 
des Juristenausbildungsgesetzes Nord-

rhein-Westfalen 
 

Artikel 1 
 

 Artikel 1 
 

Das Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-
Westfalen vom 11. März 2003 (GV. NRW. S. 
135, ber. S. 431), das zuletzt durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-

dert: 
 

a) Die Angabe zu § 12 wird wie folgt 
gefasst:  

 
„§ 12 (weggefallen)“. 

 
b) Die Angabe zu § 26 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 26 Wiederholung zum Zwecke 
der Notenverbesserung“. 

 
c) Nach der Angabe zu § 27 wird fol-

gende Angabe eingefügt: 
 

„§ 27a Einwendungen“. 
 

d) In der Angabe zu § 31 wird das Wort 
„Vorbereitungsdienstes“ durch die 
Wörter „öffentlich-rechtlichen Aus-
bildungsverhältnisses“ ersetzt.  

 
e) In der Angabe zu § 60 wird das Se-

mikolon durch ein Komma ersetzt 
und nach dem Wort „Klage“ wird das 
Wort „, Einwendungen“ eingefügt. 

 
f) Die Angabe zu § 62 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 62 (weggefallen)“. 
 
 

 Das Juristenausbildungsgesetz Nordrhein-
Westfalen vom 11. März 2003 (GV. NRW. S. 
135, ber. S. 431), das zuletzt durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 
1. unverändert  
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g) In der Angabe zu § 63 werden die 
Wörter „den gehobenen Dienst“ 
durch die Wörter „die Laufbahn-
gruppe 2, erstes Einstiegsamt“ er-
setzt. 

 
h) In der Angabe zu § 64 werden nach 

dem Wort „Aufbewahrungsfristen“ 
die Wörter „, Digitalisierung von Prü-
fungsleistungen“ eingefügt. 

 
i) Die Angabe zu § 66 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„§ 66 (weggefallen)“. 
 

 
 
 
 
 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 werden das Wort „höhe-
ren“ gestrichen und nach dem Wort 
„Verwaltungsdienst“ die Wörter „der 
Laufbahngruppe 2, zweites Ein-
stiegsamt,“ eingefügt. 

 
b) Satz 2 wird aufgehoben. 

 

 2. unverändert  

3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem 
Wort „philosophischen,“ die Wörter 
„insbesondere auch ethischen,“ ein-
gefügt. 

 
 
b) In Absatz 3 wird nach dem Wort 

„Prüfling“ das Wort „insbesondere“ 
eingefügt. 

 

 3. § 2 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach 

dem Wort „philosophischen,“ die 
Wörter „insbesondere auch ethi-
schen,“ sowie nach dem Wort „ge-
schichtlichen“ das Wort „, psycholo-
gischen“ eingefügt. 

 
b) unverändert  

4. § 3 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 3 wird nach dem Wort „ins-
besondere“ das Wort „die“ durch 
das Wort „einheitliche“ ersetzt. 

 
b) Satz 4 wird durch folgende Sätze er-

setzt: 
 

„Bei Uneinigkeit über die Aufgaben 
der Prüfungsarbeiten beschließen 
sie mit Stimmenmehrheit. Eine 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Präsidentin oder der Präsident 

 4. unverändert  
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des Landesjustizprüfungsamtes. 
Eine Übertragung der Aufgaben 
nach den Sätzen 2 und 3 auf Be-
dienstete des Justizprüfungsamtes 
sowie der Aufgabe nach Satz 6 auf 
die geschäftsführende Vertreterin o-
der den geschäftsführenden Vertre-
ter der Präsidentin oder des Präsi-
denten des Landesjustizprüfungs-
amtes ist zulässig.“ 

 
5. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „vom 
Justizministerium“ durch die Wörter 
„von dem für die Justiz zuständigen 
Ministerium“ ersetzt und nach dem 
Wort „berufen“ die Wörter „und ab-
berufen“ eingefügt. 

 

 5. unverändert  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 Nummer 4 werden das 
Wort „höheren“ gestrichen und 
nach dem Wort „Verwaltungs-
dienstes“ die Wörter „der Lauf-
bahngruppe 2, zweites Ein-
stiegsamt“ eingefügt. 

 
bb) In Satz 2 werden das Wort „hö-

heren“ gestrichen und nach 
dem Wort „Verwaltungsdienst“ 
die Wörter „der Laufbahn-
gruppe 2, zweites Einstieg-
samt,“ eingefügt. 

 
cc) Folgender Satz wird angefügt:  

„Prüferinnen und Prüfer aus 
dem Personenkreis des § 4 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 
sollen bei der Heranziehung ge-
mäß den §§ 14, 15 vorrangig 
berücksichtigt werden.“ 

 

  

c) In Absatz 4 werden nach dem Wort 
„können“ die Wörter „dauerhaft Mit-
glieder der anderen Justizprüfungs-
ämter sowie“ eingefügt. 
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6. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Nummer 3 werden nach dem 
Wort „Veranstaltung“ die Wörter 
„von mindestens zwei Semes-
terwochenstunden“ und nach 
dem Wort „Sprachkurs“ die 
Wörter „gleichen Umfangs“ ein-
gefügt sowie das Wort „und“ 
durch ein Komma ersetzt. 

 
bb) In Nummer 4 wird der Punkt 

durch das Wort „und“ ersetzt. 
 
cc) Folgende Nummer 5 wird ange-

fügt: 
 

„5. erfolgreich fünf Aufsichtsar-
beiten und fünf häusliche Arbei-
ten, davon jeweils eine im Zivil-
recht, Strafrecht und Öffentli-
chen Recht, angefertigt hat.“ 

 

 6. § 7 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Nummer 3 werden nach dem 
Wort „Veranstaltung“ die Wörter 
„von mindestens zwei Semes-
terwochenstunden“ und nach 
dem Wort „Sprachkurs“ die 
Wörter „gleichen Umfangs“ ein-
gefügt sowie das Wort „und“ 
durch ein Komma ersetzt. 

 
bb) In Nummer 4 wird der Punkt 

durch das Wort „und“ ersetzt. 
 
cc) Folgende Nummer 5 wird ange-

fügt: 
 

„5. erfolgreich fünf Aufsichtsar-
beiten und vier häusliche Arbei-
ten, davon jeweils eine im Zivil-
recht, Strafrecht und Öffentli-
chen Recht, angefertigt hat.“ 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden nach dem 

Wort „wie“ die Wörter „digitale 
Kompetenz,“ eingefügt. 

 
bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 

eingefügt:  
 

„Im gesamten Studium ist ge-
rade vor dem Hintergrund des 
nationalsozialistischen Un-
rechts die Fähigkeit zur kriti-
schen Reflexion des Rechts 
einschließlich seines Miss-
brauchspotentials zu fördern.“ 
 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „4“ 
durch die Angabe „5“ ersetzt. 

 
 
bb) Die folgenden Sätze werden 

angefügt: 
 

„Die erstmalige Teilnahme an 
einer Verfahrenssimulation, die 

 b) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 wird die Angabe „4“ 

durch die Angabe „5“ ersetzt. 
 
 
bb) Die folgenden Sätze werden 

angefügt: 
 

„Die erstmalige Teilnahme an 
einer Verfahrenssimulation 
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von einer inländischen oder 
ausländischen Hochschule in 
fremder Sprache durchgeführt 
wird, befreit von der Verpflich-
tung, erfolgreich eine häusliche 
Arbeit anzufertigen, wenn der 
Prüfling einen Arbeitsaufwand 
hatte, der dem Aufwand von 
mindestens sechs Semester-
wochenstunden Lehrveranstal-
tungen entspricht, und einen 
Leistungsnachweis erbracht 
hat. Hiervon unberührt bleibt 
die Verpflichtung zur Anferti-
gung einer häuslichen Arbeit im 
Zivilrecht, Strafrecht und Öf-
fentlichen Recht.“ 

 

oder studentischen Rechtsbe-
ratung in deutscher oder frem-
der Sprache befreit von der 
Verpflichtung, erfolgreich eine 
häusliche Arbeit anzufertigen, 
wenn der Prüfling einen Ar-
beitsaufwand hatte, der dem 
Aufwand von mindestens sechs 
Semesterwochenstunden Lehr-
veranstaltungen entspricht, und 
einen Leistungsnachweis er-
bracht hat. Hiervon unberührt 
bleibt die Verpflichtung zur An-
fertigung einer häuslichen Ar-
beit im Zivilrecht, Strafrecht und 
Öffentlichen Recht.“ 

 

7. § 8 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 
„zwei“ durch die Wörter „mindestens 
zwei, höchstens drei“ ersetzt. 

 
b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„Die praktische Studienzeit findet 
mindestens vier Wochen in der 
Rechtspflege oder in einem Unter-
nehmen der freien Wirtschaft, min-
destens vier Wochen bei einer mit 
Verwaltungsaufgaben betrauten 
Stelle und im Falle von drei Teilen 
der praktischen Studienzeit maximal 
vier Wochen nach Wahl bei einer 
Stelle, bei der eine sachgerechte 
Ausbildung gewährleistet ist, statt.“ 

 

 7. unverändert  

8. § 9 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Nummer 1 wird das Semikolon 
durch ein Komma ersetzt. 

 

 8. § 9 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) unverändert  

b) Nummer 2 wird aufgehoben. 
 

 b) unverändert  

c) Die Nummern 3 bis 5 werden die 
Nummern 2 bis 4 und das Semiko-
lon wird jeweils durch ein Komma 
ersetzt. 

 
 
 

 c) unverändert  
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d) Nach der neuen Nummer 4 wird fol-
gende Nummer 5 eingefügt: 

 
„5. der Nachweis über die erfolgrei-
che Anfertigung von fünf schriftli-
chen Aufsichtsarbeiten und fünf 
häuslichen Arbeiten, davon eine im 
Zivilrecht, im Strafrecht und im Öf-
fentlichen Recht,“. 

 

 d) Nach der neuen Nummer 4 wird fol-
gende Nummer 5 eingefügt: 

 
„5. der Nachweis über die erfolgrei-
che Anfertigung von fünf schriftli-
chen Aufsichtsarbeiten und vier 
häuslichen Arbeiten, davon eine im 
Zivilrecht, im Strafrecht und im Öf-
fentlichen Recht,“. 

 
e) In Nummer 6 wird das Semikolon 

durch das Wort „und“ ersetzt. 
 

 e) unverändert  

9. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 

„Die Justizprüfungsämter können 
festlegen, dass die schriftlichen 
Leistungen auch elektronisch er-
bracht werden können oder müs-
sen.“ 

 

 9. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Die Justizprüfungsämter kön-

nen festlegen, dass die schriftli-
chen Leistungen auch elektro-
nisch erbracht werden können.“ 

 
bb) Nach Satz 2 wird folgender 

Satz angefügt: 
 
 „Ab dem 1. Januar 2024 haben 

sie die Anfertigung der Auf-
sichtsarbeiten in elektronischer 
Form zu ermöglichen.“ 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 

eingefügt: 
 

„Die Aufgabenstellungen sind 
landesweit identisch.“ 
 

bb) In Satz 3 werden die Wörter 
„Bürgerlichen Recht“ durch das 
Wort „Zivilrecht“ ersetzt. 

 

 b) unverändert  

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden nach dem 
Wort „Vortrag“ die Wörter 
„, dessen Aufgabenstellung am 
selben Prüfungstag landesweit 
identisch ist,“ eingefügt. 

 

 c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„Der mündliche Teil besteht aus ei-
nem Prüfungsgespräch. Das Prü-
fungsgespräch erstreckt sich auf die 
in § 11 genannten Gegenstände.“ 
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bb) In Satz 3 werden die Wörter 
„Bürgerlichen Recht“ durch das 
Wort „Zivilrecht“ ersetzt. 

 
 
10. § 11 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„(2) Pflichtfächer sind 
 
1. aus dem Bürgerlichen Gesetz-

buch einschließlich ausgewähl-
ter Nebengesetze: 

 
a) Buch 1 (Allgemeiner Teil) 

ohne Abschnitt 1, Titel 2, 
Untertitel 2, 

 
b) Buch 2 (Recht der 

Schuldverhältnisse), da-
bei Abschnitt 3 ohne die 
Reglungen zur Drauf-
gabe, Abschnitt 8 ohne 
die Titel 2, 3 Untertitel 2 
bis 4, Titel 5 Untertitel 5, 
Titel 7, 8 Untertitel 2, Titel 
9 Untertitel 1 Kapitel 2 bis 
4, Untertitel 2 bis 4, Titel 
11, 12 Untertitel 3, Titel 
15, 18, 19 und 25, 

 
c) im Überblick die Haf-

tungsregelungen des 
Straßenverkehrsgeset-
zes sowie das Produkt-
haftungsgesetz, 

 
d) aus dem Buch 3 (Sachen-

recht) die Abschnitte 1 bis 
4, aus dem Abschnitt 7 
das Recht der Hypothek 
und der Grundschuld so-
wie der Abschnitt 8 Titel 
1, 

 
e) im Überblick aus dem 

Buch 4 (Familienrecht) 
aus dem Abschnitt 1 die 
Wirkungen der Ehe im All-
gemeinen und das ge-
setzliche Güterrecht so-
wie aus dem Abschnitt 2 

 10. unverändert  
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die Allgemeinen Vor-
schriften über die Ver-
wandtschaft und die Elter-
liche Sorge beschränkt 
auf die Regeln der Vertre-
tungsmacht und der be-
schränkten Elternhaftung, 

 
f) im Überblick aus dem 

Buch 5 (Erbrecht) der Ab-
schnitt 1 (Erbfolge), aus 
dem Abschnitt 2 (Rechtli-
che Stellung des Erben) 
Titel 1, Titel 2 Untertitel 1, 
3 und 4, Titel 3, aus Titel 
4 ausschließlich die Haf-
tungsbeschränkung der 
Miterben, der Abschnitt 3 
(Testament) ohne Titel 6, 
der Abschnitt 4 (Erbver-
trag), der Abschnitt 5 
(Pflichtteil) sowie aus 
dem Abschnitt 8 (Erb-
schein) die Wirkungen 
des Erbscheins, 

 
2. aus dem Einführungsgesetz 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
im Überblick aus dem 1. Teil 
das 2. Kapitel (Internationales 
Privatrecht), aus der Verord-
nung Nummer 593/2008 des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates über das auf vertrag-
liche Schuldverhältnisse anzu-
wendende Recht  vom 17. Juni 
2008 (Rom I) und aus der Ver-
ordnung Nummer 864/2007 des 
Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Juli 2007 
über das auf außervertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwen-
dende Recht (Rom II) die Rege-
lungen zur Rechtswahl und 
zum anwendbaren Recht, so-
weit diese sich auf die unter 
Nummern 1 Buchstabe b und c 
und 6 genannten Schuldver-
hältnisse beziehen,  

 
3. aus dem Handelsrecht im Über-

blick: 
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a) aus dem 1. Buch des 
Handelsgesetzbuchs die 
Abschnitte 1 bis 5 (Kauf-
leute, Handelsregister, 
Handelsfirma, Prokura 
und Handlungsvoll-
macht), dabei aus dem 
Abschnitt 2 nur die Publi-
zität des Handelsregis-
ters, 

 
b) aus dem 4. Buch des 

Handelsgesetzbuchs die 
Abschnitte 1 und 2 (allge-
meine Vorschriften über 
Handelsgeschäfte, Han-
delskauf) ohne die Rege-
lungen zum Kontokorrent 
und zu den kaufmänni-
schen Orderpapieren, 

 
4. aus dem Gesellschaftsrecht im 

Überblick:  

 
a) aus dem 2. Buch des 

Handelsgesetzbuchs die 
Abschnitte 1 und 2 (Of-
fene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesell-
schaft), 

 
b) aus dem Gesetz über die 

Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung die 
Abschnitte 1 und 3 (Er-
richtung der Gesellschaft 
sowie Vertretung und Ge-
schäftsführung), 

 
5. aus dem Zivilverfahrensrecht 

im Überblick: 
 

a) aus dem Erkenntnisver-
fahren: 

 
gerichtsverfassungs-
rechtliche Grundlagen, 
Verfahren im ersten 
Rechtszug (ohne Wieder-
aufnahme des Verfah-
rens, Urkunden- und 
Wechselprozess, Famili-
ensachen, 
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Kindschaftssachen und 
Unterhaltssachen), Ver-
fahrensgrundsätze, Pro-
zessvoraussetzungen, 
Arten und Wirkungen von 
Klagen und gerichtlichen 
Entscheidungen, Beweis-
grundsätze,  

 
b) aus dem Vollstreckungs-

verfahren: 
 

allgemeine Vollstre-
ckungsvoraus-setzungen 
und Arten der Zwangs-
vollstreckung einschließ-
lich der Rechtsbehelfe 
nach den §§ 766, 767, 
771 der Zivilprozessord-
nung,  
 

6. aus dem Arbeitsrecht im Über-
blick: Inhalt, Begründung und 
Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses, Leistungsstörungen und 
Haftung im Arbeitsverhältnis 
einschließlich der zugehörigen 
Regelungen aus dem Tarifver-
trags- und Betriebsverfas-
sungsrecht sowie dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsge-
setz, 

 
7. aus dem Strafgesetzbuch: 

 
a) der Allgemeine Teil mit 

Ausnahme des 3. Ab-
schnittes, Titel 1, 2, 4, 5, 6 
(ohne die Entziehung der 
Fahrerlaubnis) und 7 und 
des 5. Abschnittes, Titel 
2, 

 
b) aus dem Besonderen 

Teil: 
 

aus dem 6. Abschnitt (Wi-
derstand gegen die 
Staatsgewalt): Wider-
stand gegen Vollstre-
ckungsbeamte und tätli-
cher Angriff auf Vollstre-
ckungsbeamte, 
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aus dem 7. Abschnitt 
(Straftaten gegen die öf-
fentliche Ordnung): Haus-
friedensbruch, Unerlaub-
tes Entfernen vom Unfall-
ort, Vortäuschen einer 
Straftat, 
 
der 9. Abschnitt (Falsche 
uneidliche Aussage und 
Meineid), 
 
der 10. Abschnitt (Fal-
sche Verdächtigung), 
 
der 14. Abschnitt (Beleidi-
gung), 
 
aus dem 15. Abschnitt 
(Verletzung des persönli-
chen Lebens- und Ge-
heimbereichs): Verlet-
zung der Vertraulichkeit 
des Wortes, Verletzung 
des Briefgeheimnisses, 
Ausspähen von Daten, 
 
aus dem 16. Abschnitt 
(Straftaten gegen das Le-
ben): Mord, Totschlag, 
minder schwerer Fall des 
Totschlags, Tötung auf 
Verlangen, Aussetzung, 
Fahrlässige Tötung, 
 
der 17. Abschnitt (Strafta-
ten gegen die körperliche 
Unversehrtheit), 
 
aus dem 18. Abschnitt 
(Straftaten gegen die per-
sönliche Freiheit): Frei-
heitsberaubung, erpres-
serischer Menschenraub, 
Geiselnahme, Nötigung, 
Bedrohung, 
 
der 19. Abschnitt (Dieb-
stahl und Unterschla-
gung), 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/15469 

 
 

14 

der 20. Abschnitt (Raub 
und Erpressung), 
 
aus dem 21. Abschnitt 
(Begünstigung und Heh-
lerei): Begünstigung, 
Strafvereitelung, 
Strafvereitelung im Amt, 
Hehlerei, 
 
der 22. Abschnitt (Betrug 
und Untreue) ohne Sub-
ventionsbetrug, Kapital-
anlagebetrug, Kreditbe-
trug sowie Vorenthalten 
und Veruntreuen von Ar-
beitsentgelt, 
 
aus dem 23. Abschnitt 
(Urkundenfälschung): Ur-
kundenfälschung, Fäl-
schung technischer Auf-
zeichnungen, Fälschung 
beweiserheblicher Daten, 
Täuschung im Rechtsver-
kehr bei Datenverarbei-
tung, mittelbare Falsch-
beurkundung, Urkunden-
unterdrückung, 
 
aus dem 27. Abschnitt 
(Sachbeschädigung): 
Sachbeschädigung, ge-
meinschädliche Sachbe-
schädigung, 
 
aus dem 28. Abschnitt 
(Gemeingefährliche 
Straftaten): Brandstif-
tungsdelikte, Gefährliche 
Eingriffe in den Straßen-
verkehr, Gefährdung des 
Straßenverkehrs, verbo-
tene Kraftfahrzeugren-
nen, Trunkenheit im Ver-
kehr, Räuberischer An-
griff auf Kraftfahrer, Voll-
rausch, Unterlassene Hil-
feleistung, 
 
aus dem 30. Abschnitt 
(Straftaten im Amt): Be-
stechungsdelikte, 
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Körperverletzung im Amt, 
Falschbeurkundung im 
Amt, 

 
8. aus dem Strafverfahrensrecht 

im Überblick: Verfahrensgrund-
sätze und verfassungsrechtli-
che Bezüge des Strafprozess-
rechts, allgemeiner Gang des 
Ermittlungs- und Strafverfah-
rens, Rechtsstellung und Auf-
gaben der wesentlichen Verfah-
rensbeteiligten, erstinstanzliche 
gerichtliche Zuständigkeit und 
weiterer Instanzenzug, 
Zwangsmittel (davon lediglich 
körperliche Untersuchung Be-
schuldigter, Verhaftung und 
vorläufige Festnahme, Durch-
suchung und Beschlagnahme), 
Beweisrecht (Arten der Beweis-
mittel, Beweisantragsrecht, Be-
weisverbote), Rechtskraft, 

 
9. Staatsrecht ohne Verteidi-

gungsfall, Finanzverfassungs- 
und Notstandsverfassungs-
recht, 

 
10. aus dem Verfassungsprozess-

recht im Überblick: Verfas-
sungsbeschwerde, abstrakte 
und konkrete Normkontrollver-
fahren, Organstreitverfahren, 
Bund-Länder-Streitigkeiten, 
einstweiliger Rechtsschutz, 

 
11. aus dem Europarecht im Über-

blick: Rechtsquellen der Euro-
päischen Union, die Grundfrei-
heiten des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen 
Union und ihre Durchsetzung, 
Entwicklung, Organe, Kompe-
tenzen und Handlungsformen 
der Europäischen Union, Ver-
hältnis des Unionsrechts zum 
nationalen Recht einschließlich 
dessen Umsetzung, aus dem 
Rechtsschutzsystem des Uni-
onsrechts: Vertragsverlet-
zungs- und Vorabentschei-
dungsverfahren, 
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12. allgemeines Verwaltungsrecht, 

einschließlich im Überblick des 
Rechts der öffentlichen Ersatz-
leistungen und des Verwal-
tungsvollstreckungsrechts, all-
gemeines Verwaltungsverfah-
rensrecht einschließlich des 
Verwaltungszustellungsgeset-
zes mit Ausnahme der beson-
deren Verwaltungsverfahren, 

 
13. aus dem besonderen Verwal-

tungsrecht, 
 

a) Polizei- und Ordnungs-
recht ohne die in den §§ 
14a bis 33c Polizeigesetz 
des Landes Nordrhein-
Westfalen enthaltenen 
Regelungen sowie im 
Überblick das Versamm-
lungsrecht, 

 
b) Kommunalrecht im Über-

blick mit Ausnahme des 
Kommunalwahl- und 
Kommunalabgaben-
rechts, des Haushalts-
rechts sowie der Vor-
schriften aus der Gemein-
deordnung über das Ge-
meindegebiet, die Be-
zirke und Ortschaften und 
den Verwaltungsvorstand 
und die Gemeindebe-
diensteten, 

 
c) aus dem Baurecht im 

Überblick: Bauleitpla-
nung, Sicherung der Bau-
leitplanung beschränkt 
auf die Veränderungs-
sperre, bauplanungs-
rechtliche Zulässigkeit 
von Bauvorhaben ein-
schließlich der Regelun-
gen der Baunutzungsver-
ordnung hierzu und 
Planerhaltung sowie das 
Bauordnungsrecht mit 
Ausnahme der techni-
schen Vorschriften, 
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14. aus dem Verwaltungsprozess-

recht im Überblick: Zulässigkeit 
des Verwaltungsrechtswegs, 
Sachentscheidungsvorausset-
zungen, Klagearten, Vorverfah-
ren, vorläufiger Rechtsschutz, 
gerichtlicher Prüfungsumfang, 
gerichtliche Entscheidungen.“ 

 
b) In Absatz 3 werden nach dem Wort 

„Recht“ die Wörter „sowie ihre Be-
züge zur Europäischen Menschen-
rechtskonvention“ und nach dem 
Wort „philosophischen“ die Wörter „, 
insbesondere auch ethischen“ ein-
gefügt. 

 

  

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 

„(4) Soweit Kenntnisse „im Über-
blick“ verlangt werden, müssen ei-
nem Prüfling lediglich die gesetzli-
che Systematik, die wesentlichen 
Normen und Rechtsinstitute ohne 
vertiefte Kenntnisse von Rechtspre-
chung und Literatur bekannt sein.“ 

 

  

11. § 12 wird aufgehoben. 
 

 11. unverändert  

12. § 13 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 

aa) In Satz 2 wird das Wort „Körper-
behinderten“ gestrichen und 
nach dem Wort „Prüflingen“ 
werden die Wörter „mit Behin-
derung“ eingefügt. 

 

 12. unverändert  

bb) Folgender Satz wird angefügt:  
„Von einem Prüfling, der einen 
Nachteilsausgleich begehrt, 
kann die Vorlage eines amts-
ärztlichen Zeugnisses auf seine 
Kosten verlangt werden.“ 

 

  

b) In Absatz 3 wird das Wort „Justizmi-
nisterium“ durch die Wörter „für die 
Justiz zuständige Ministerium“ er-
setzt. 
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c) Nach Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 4 eingefügt:  

 
„(4) Die Aufsicht bei der Anfertigung 
der Aufsichtsarbeiten ist von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten 
des Oberlandesgerichts sicherzu-
stellen.“ 

 

  

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 
5 und in Satz 3 werden nach dem 
Wort „nicht“ die Wörter „unmittelbar 
gegenüber der Aufsichtsperson rügt 
und“ sowie nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ 
eingefügt. 

 

  

13. § 14 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „eines Justizprüfungsamtes“ 
durch die Wörter „der Justizprü-
fungsämter“ ersetzt. 

 

 13. unverändert  

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 

  

c) Die Absätze 3 und 4 werden die Ab-
sätze 2 und 3. 

 

  

14. § 15 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 
 

 14. § 15 wird wie folgt geändert: 
 

a) unverändert  

b) In Absatz 3 werden die Wörter „, um 
ein Bild von dessen Persönlichkeit 
zu gewinnen“ gestrichen. 

 

 b) unverändert  

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 2 werden nach dem 
Wort „Stunde“ die Wörter „; kör-
perbehinderten Prüflingen kann 
die Zeit auf Antrag um bis zu 30 
Minuten verlängert werden“ ge-
strichen. 

 

 c) Absatz 4 wird gestrichen.  

bb) Die folgenden Sätze werden 
angefügt: 

 
„Prüflingen mit Behinderung 
können auf Antrag die Zeit der 
Vorbereitung um bis zu 30 Mi-
nuten und die Dauer des 
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Vortrags um bis zu sechs Minu-
ten verlängert werden. § 13 Ab-
satz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

 
d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

 
aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 

eingefügt: 
 

„Bei Einzelprüfungen kann die 
Prüfungszeit angemessen ver-
längert werden.“ 
 

bb) In dem neuen Satz 3 werden 
das Wort „eine“ gestrichen so-
wie das Wort „Pause“ durch das 
Wort „Pausen“ ersetzt. 

 

 d) Der bisherige Absatz 5 wird Ab-
satz 4 und wie folgt gefasst:  

 
 „(4) Die Gesamtdauer des Prü-

fungsgesprächs beträgt je erschie-
nenem Prüfling etwa 45 Minuten. 
Bei Einzelprüfungen kann die Prü-
fungszeit angemessen verlängert 
werden. Sie ist durch angemessene 
Pausen zu unterbrechen. An der 
mündlichen Prüfung beteiligen sich 
alle Prüferinnen und Prüfer.“ 

 

e) Nach Absatz 5 wird folgender Ab-
satz 6 eingefügt:  

 
„(6) Eine Einzelprüfung findet nur in 
einem Ausnahmefall statt.“ 

 

 e) Nach Absatz 4 wird folgender Ab-
satz 5 eingefügt:  

 
 „(5) Eine Einzelprüfung findet nur in 

einem Ausnahmefall statt.“ 
 

f) Der bisherige Absatz 6 wird Ab-
satz 7 und in Satz 2 werden die 
Wörter „mindestens ein Prüfling dies 
beantragt“ durch die Wörter „ein 
Prüfling nicht in deren Anwesenheit 
einwilligt“ ersetzt. 

 

 f) In Absatz 6 Satz 2 werden die Wör-
ter „mindestens ein Prüfling dies be-
antragt“ durch die Wörter „ein Prüf-
ling nicht in deren Anwesenheit ein-
willigt“ ersetzt. 

 

15. § 18 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 2 werden die Angabe 
„60 v. H.“ durch die Angabe 
„65 Prozent“, die Angabe „10 v. 
H.“ durch die Angabe „10 Pro-
zent“ sowie die Angabe „30 
v.H.“ durch die Angabe „25 Pro-
zent“ ersetzt. 

 
bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Der Punktwert für die Gesamt-
note wird errechnet, indem die 
Punktzahl der Bewertung jeder 
Aufsichtsarbeit mit dem Quoti-
enten aus 65 und 6, die des 
Vortrags mit 10 und die des 
Prüfungsgesprächs mit 25 ver-
vielfältigt und sodann die 
Summe durch 100 geteilt wird.“ 

 15. § 18 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Die Punktwerte für die Gesamt-
note der staatlichen Pflichtfachprü-
fung und für die einzelnen Prüfungs-
abschnitte sind rechnerisch zu er-
mitteln. Es sind die Aufsichtsarbei-
ten mit einem Anteil von insgesamt 
65 Prozent und die Leistungen im 
Prüfungsgespräch mit einem Anteil 
von insgesamt 35 Prozent zu be-
rücksichtigen. Der Punktwert für die 
Gesamtnote wird errechnet, indem 
die Punktzahl der Bewertung jeder 
Aufsichtsarbeit mit dem Quotienten 
aus 65 und 6 und die des Prüfungs-
gesprächs mit 35 vervielfältigt und 
sodann die Summe durch 100 ge-
teilt wird. Sind dem Prüfling Prü-
fungsleistungen nach § 24 Absatz 3 
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cc) In Satz 5 werden die Wörter 
„Alle Punktwerte sind“ durch die 
Wörter „Die Summe aller Punkt-
werte ist“ ersetzt. 

 

erlassen worden, so sind die ent-
sprechenden Prüfungsleistungen 
aus dem vorhergehenden Prüfungs-
verfahren zu berücksichtigen. Die 
Summe aller Punktwerte ist bis auf 
zwei Dezimalstellen ohne Auf- oder 
Abrundung rechnerisch zu ermit-
teln.“ 

 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
 

 
aa) In Satz 1 werden nach dem 

Wort „verkünden“ die Wörter 
„und unter Hervorhebung der 
wesentlichen Aspekte zu be-
gründen“ eingefügt. 

 
bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 

eingefügt: 
„Verkündung und Begründung 
finden unter Ausschluss der 
Mitprüflinge statt, wenn der 
Prüfling nicht deren Anwesen-
heit zustimmt.“ 

 
cc) In dem neuen Satz 3 wird das 

Wort „Sie“ durch die Wörter „Die 
Entscheidung des Prüfungs-
ausschusses“ ersetzt. 

 

 b) unverändert  

16. § 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In den Nummern 1 bis 4 wird jeweils 
das Semikolon durch ein Komma er-
setzt. 

 

 16. § 19 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) unverändert  

b) In Nummer 5 werden die Wörter 
„Prüfungsfächer, die Gegenstand“ 
durch die Wörter „Prüfungsgegen-
stände, die Inhalt“ und das Semiko-
lon durch ein Komma ersetzt. 

 

 b) unverändert  

c) In den Nummern 6 bis 8 wird jeweils 
das Semikolon durch ein Komma er-
setzt. 

 

 c) unverändert  

d) In Nummer 9 wird das Semikolon 
durch das Wort „und“ ersetzt. 

 

 d) In Nummer 9 werden das Wort „Abs. 
3“ durch das Wort „Absatz 4“ und 
das Semikolon durch das Wort 
„und“ ersetzt.  
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17. § 20 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Nummer 1 werden die Wörter 
„vier oder“ gestrichen und nach dem 
Wort „mehr“ die Wörter „als die 
Hälfte der“ eingefügt sowie das Wort 
„sind“ durch das Wort „ist“ ersetzt. 

 

 17. § 20 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) unverändert  

b) In Nummer 2 wird das Komma durch 
das Wort „und“ ersetzt. 

 

 b) unverändert  

c) In Nummer 3 werden die Wörter 
„Termin für die mündliche Prüfung“ 
durch das Wort „Prüfungsgespräch“ 
ersetzt, die Wörter „oder nicht recht-
zeitig“ sowie „oder den Termin nicht 
bis zum Ende der Prüfung wahr-
nimmt“ gestrichen und das Komma 
am Ende durch einen Punkt ersetzt. 

 

 c) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„3. ein Prüfling ohne genügende 
Entschuldigung zu dem Termin für 
die mündliche Prüfung nicht er-
scheint.“ 

 

d) Nummer 4 wird aufgehoben.  
 

 d) unverändert  

18. § 21 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 2 eingefügt:  

 
„(2) Erscheint ein Prüfling ohne ge-
nügende Entschuldigung nicht zum 
Vortrag, so gilt Absatz 1 entspre-
chend.“ 

 

 18. § 21 wird wie folgt geändert: 
 
 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 
3 und Satz 2 wird aufgehoben. 

 

 a) In Absatz 2 wird Satz 2 gestrichen. 
 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Ab-
satz 4 und Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 13 Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend.“ 

 

 b) In Absatz 3 wird Satz 2 wie folgt ge-
fasst:  

 
 „§ 13 Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-

chend.““  
 

19. § 22 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aaa) In dem Satzteil vor Num-
mer 1 werden das Wort 
„namentlich“ durch das 
Wort „insbesondere“ er-
setzt und nach dem Wort 

 19. § 22 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aaa) In dem Satzteil vor Num-
mer 1 werden das Wort 
„namentlich“ durch das 
Wort „insbesondere“ er-
setzt und nach dem Wort 
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„Hilfsmittel“ die Wörter  
„oder des verspäteten Er-
scheinens, zwischenzeit-
lichen Entfernens oder 
Abbruchs von Vortrag o-
der Prüfungsgespräch“ 
eingefügt. 

 

„Hilfsmittel“ die Wörter „o-
der des verspäteten Er-
scheinens, zwischenzeit-
lichen Entfernens oder 
Abbruchs des Prüfungs-
gesprächs“ eingefügt. 

 

bbb) In Nummer 3 werden 
nach dem Wort „werden“ 
die Wörter „; im Falle ei-
nes Verbesserungsver-
suchs nach § 26 kann in 
besonders schweren Fäl-
len auch die bereits be-
standene staatliche 
Pflichtfachprüfung für 
nicht bestanden erklärt 
werden“ eingefügt. 

 

 bbb) In Nummer 3 werden 
nach dem Wort „werden“ 
die Wörter „; im Falle ei-
nes Verbesserungsver-
suchs nach § 26 kann in 
besonders schweren Fäl-
len auch die bereits be-
standene staatliche 
Pflichtfachprüfung für 
nicht bestanden erklärt 
werden“ eingefügt. 

 
bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 

eingefügt: 
 

„In minder schweren Fällen 
kann bei Vorliegen besonderer 
Umstände von einer Ahndung 
abgesehen werden.“ 

 

 bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

 
„In minder schweren Fällen 
kann bei Vorliegen besonderer 
Umstände von einer Ahndung 
abgesehen werden.“ 

 
b) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-

satz 2 eingefügt: 
 

„(2) Soweit die ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfung es erfor-
dert und es angemessen ist, hat der 
Prüfling die Durchsuchung, Durch-
leuchtung oder sonstige Überprü-
fung seiner Person und der von ihm 
mitgebrachten Gegenstände durch 
geeignete Hilfspersonen des Jus-
tizprüfungsamtes zu dulden. Jeder 
Prüfling ist verpflichtet, nicht zuge-
lassene Hilfsmittel an das Justizprü-
fungsamt herauszugeben, das sie 
bis zum Abschluss des Verfahrens 
sicherstellen darf.“ 

 

 b) unverändert  

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 
3. 

 

 c) unverändert 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 
4 und die Wörter „in der mündlichen 
Prüfung festgestellten“ und die Wör-
ter „der Prüfungsausschuss; im 

 d) unverändert  
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Übrigen entscheidet“ werden gestri-
chen. 

 
20. In § 23 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort 

„Bekanntgabe“ durch das Wort „Verkün-
dung“ ersetzt. 

 

 20. unverändert  

21. § 25 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Studiums“ die Wörter „oder 
unmittelbar nach Ablauf der in § 7 
Absatz 1 Nummer 1 genannten Stu-
diendauer“ eingefügt und die Wörter 
„aller Prüfungsleistungen“ gestri-
chen.  

 

 21. § 25 wird wie folgt geändert: 
 

a) unverändert  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Dem Wortlaut wird folgender 
Satz vorangestellt: 

 
„Für die Berechnung von in an-
deren Studiengängen erbrach-
ten Studienzeiten ist die durch 
die Universität vorgenommene 
Festsetzung maßgeblich.“ 

 

 b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Dem Wortlaut wird folgender 
Satz vorangestellt: 

 
„Für die Berechnung von in an-
deren Studiengängen erbrach-
ten Studienzeiten ist die durch 
die Universität vorgenommene 
Festsetzung maßgeblich.“ 

 
bb) Der neue Satz 2 wird wie folgt 

geändert: 
 

aaa) In Nummer 1 werden 
nach dem Wort „Krank-
heit“ die Wörter „, auf 
Grund von von Schutzfris-
ten nach dem Mutter-
schutzgesetz vom 23. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1228), 
der Inanspruchnahme 
von Elternzeit unter den 
Voraussetzungen des 
Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes in der 
Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Januar 
2015 (BGBl. I S. 33), von 
Pflegezeit unter den Vo-
raussetzungen des Pfle-
gezeitgesetzes vom 28. 
Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 
896) jeweils in der jeweils 
geltenden Fassung“ 

 bb) Der neue Satz 2 wird wie folgt 
geändert: 

 
aaa) In Nummer 1 werden 

nach dem Wort „Krank-
heit“ die Wörter „, auf 
Grund von von Schutzfris-
ten nach dem Mutter-
schutzgesetz vom 23. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1228), 
der Inanspruchnahme 
von Elternzeit unter den 
Voraussetzungen des 
Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetzes in der 
Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Januar 
2015 (BGBl. I S. 33), von 
Pflegezeit unter den Vo-
raussetzungen des Pfle-
gezeitgesetzes vom 28. 
Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 
896) jeweils in der jeweils 
geltenden Fassung“ 
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eingefügt und das Semi-
kolon durch ein Komma 
ersetzt. 

 

eingefügt und das Semi-
kolon durch ein Komma 
ersetzt. 

 
bbb) In den Nummern 2 und 3 

wird jeweils das Semiko-
lon durch ein Komma er-
setzt. 

 

 bbb) In den Nummern 2 und 3 
wird jeweils das Semiko-
lon durch ein Komma er-
setzt. 

 
ccc) In Nummer 4 werden 

nach dem Wort „Ausbil-
dung“ die Wörter „oder 
eine Ausbildung im Be-
reich Digitalisierung und 
Recht“ eingefügt und das 
Semikolon durch ein 
Komma ersetzt. 

 

 ccc) In Nummer 4 werden 
nach dem Wort „Ausbil-
dung“ die Wörter „oder 
eine Ausbildung im Be-
reich Digitalisierung und 
Recht“ eingefügt und das 
Semikolon durch ein 
Komma ersetzt. 

 
ddd) In Nummer 5 werden die 

Wörter „hierfür Lehr-ver-
anstaltungen von mindes-
tens sechzehn Semester-
wochenstunden besucht“ 
durch die Wörter „einen 
Arbeitsaufwand hatte, der 
dem Aufwand von min-
destens sechzehn Se-
mesterwochenstunden 
entspricht,“ und das Se-
mikolon durch ein Komma 
ersetzt. 

 

 ddd) Nummer 5 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „5. ein Semester für die 

Teilnahme an einer Ver-
fahrenssimulation im In- 
oder Ausland, die in deut-
scher oder fremder Spra-
che durchgeführt wird, 
wenn der Prüfling einen 
Arbeitsaufwand hatte, der 
dem Aufwand von min-
destens sechzehn Se-
mesterwochenstunden 
entspricht und einen Leis-
tungsnachweis erworben 
hat,“ 

 
eee) Nach Nummer 5 wird fol-

gende Nummer 6 einge-
fügt:  

 
„6. ein Semester für die 
Teilnahme an einer stu-
dentischen Rechtsbera-
tung, wenn die Teilnahme 
von einer Universität ver-
antwortlich begleitet wird 
und sich die Mitarbeit 
über mindestens sech-
zehn Semesterwochen-
stunden erstreckt hat, 
und“ 

 

 eee) Nach Nummer 5 wird fol-
gende Nummer 6 einge-
fügt:  

 
„6. ein Semester für die 
Teilnahme an einer stu-
dentischen Rechtsbera-
tung, wenn die Teilnahme 
von einer Universität be-
gleitet wird und sich die 
Mitarbeit über mindes-
tens sechzehn Semester-
wochenstunden erstreckt 
hat, und“ 
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fff) Die bisherige Nummer 6 
wird Nummer 7 und das 
Wort „tätig“ gestrichen. 

 

 fff) Die bisherige Nummer 6 
wird Nummer 7 und das 
Wort „tätig“ gestrichen. 

 
 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 
 

„Ein Hinderungsgrund im Sinne 
des Satzes 2 Nummer 1 ist erst 
anzunehmen, wenn mindes-
tens vier Wochen des Hinde-
rungsgrundes in die Vorle-
sungszeit fallen.“ 

 

 cc) Folgender Satz wird angefügt: 
 

„Ein Hinderungsgrund ist nur 
anzunehmen, wenn mindes-
tens vier Wochen des Hinde-
rungsgrundes in dasselbe 
Fachsemester fallen.“ 

 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 1 wird aufgehoben. 
 

 
bb) In dem neuen Wortlaut werden 

nach dem Wort „Untersuchung“ 
die Wörter „auf seine Kosten“ 
eingefügt. 

 

 c) unverändert  

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „1 
Nr. 4 oder 5“ durch die Wörter 
„2 Nummer 4 bis 6“ und die An-
gabe „Abs. 1 Nr. 2“ durch die 
Wörter „Absatz 1 Nummer 2 
und 5, Absatz 3 Satz 3“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 wird die Angabe „1 

Nr. 4 und 5“ durch die Wörter „2 
Nummer 4 bis 6“ ersetzt. 

 

 d) unverändert  

22. § 26 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: „Wiederholung zum Zwecke 
der Notenverbesserung“. 

 

 22. unverändert  

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„Ist die Prüfung im Freiversuch oder 
im regulären Versuch gemäß § 18 
Absatz 1 Satz 1 für bestanden er-
klärt worden, hat die oder der Vorsit-
zende des Justizprüfungsamtes 
dem Prüfling auf dessen Antrag ein-
malig eine erneute Prüfung zum 
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Zwecke der Notenverbesserung zu 
gestatten.“ 
 

 
23. Dem § 27 Absatz 3 werden die folgen-

den Sätze angefügt:  
 

„Sofern dem Prüfling bei Ablegung der 
Wiederholungsprüfung die Möglichkeit 
einer Notenverbesserung nach § 26 zu-
geständen hätte, gilt auf seinen Antrag 
das Ergebnis der Wiederholungsprüfung 
als das Ergebnis der staatlichen Pflicht-
fachprüfung. Der Antrag ist schriftlich o-
der elektronisch spätestens innerhalb ei-
nes Monats nach Verkündung der Ent-
scheidung über das Bestehen der frühe-
ren Prüfung bei der oder dem Vorsitzen-
den des Justizprüfungsamtes zu stel-
len.“ 

 

 23. unverändert  

24. Nach § 27 wird folgender § 27a einge-
fügt: 

 
„§ 27a 

Einwendungen 
 
Einwendungen gegen die Bewertung schrift-
licher Aufsichtsarbeiten sind spätestens bin-
nen sechs Monaten nach Bekanntgabe der 
Prüfungsentscheidung, Einwendungen ge-
gen die Bewertung der mündlichen Prüfung 
sind spätestens binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe der Prüfungsentscheidung im 
Einzelnen und nachvollziehbar schriftlich o-
der elektronisch zu begründen. Im Falle ei-
nes fristgerechten Antrags nach § 23 Absatz 
1 Satz 2 beginnt die Frist nach Satz 1 mit Ab-
lauf des Tages der Mitteilung der Gründe für 
die Bewertung der Leistung im mündlichen 
Teil. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind 
alle Einwendungen ausgeschlossen. Hierauf 
ist bei der Bekanntgabe der Prüfungsent-
scheidung hinzuweisen.“ 
 

 24. unverändert  

25. § 28 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Dem Wortlaut wird folgender 
Satz vorangestellt: 

 

 25. § 28 wird wie folgt geändert: 
 

a) unverändert  
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„Die Gegenstände der Zwi-
schenprüfung dürfen nicht über 
den in § 11 genannten Prü-
fungsstoff hinausgehen.“ 
 

bb) In dem neuen Satz 2 werden 
die Wörter „Die Gegenstände 
der Zwischenprüfung“ durch 
das Wort „Sie“ ersetzt, das Wort 
„mindestens“ gestrichen und 
nach der Angabe „Nr. 1“ die 
Wörter „ Buchstabe a, b und d“ 
eingefügt sowie die Angabe „(§ 
11 Abs. 2 Nr. 9)“ durch die Wör-
ter „und des allgemeinen Ver-
waltungsrechts (§ 11 Absatz 2 
Nummer 9 und 12)“ ersetzt.  
 

cc) Nach dem neuen Satz 2 werden 
die folgenden Sätze eingefügt: 
„In jedem der drei Pflichtfächer 
muss eine Aufsichtsarbeit mit 
Erfolg angefertigt werden, für 
die der oder dem Studierenden 
mindestens drei Stunden zur 
Verfügung stehen und die einen 
rechtlich und tatsächlich ein-
fach gelagerten Fall betrifft. Für 
die Zulassung zur Zwischen-
prüfung dürfen die universitären 
Studienordnungen höchstens 
das Bestehen von jeweils drei 
Prüfungsleistungen in jedem 
Pflichtfach vorsehen. Die Auf-
sichtsarbeiten können im Falle 
des Nichtbestehens bis zu 
zweimal in jedem Pflichtfach 
wiederholt werden.“ 
 

 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 2 werden die Wörter 

„mindestens sechzehn“ durch 
das Wort „vierzehn“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 3 werden die Wörter 

„mindestens eine häusliche Ar-
beit und eine Aufsichtsarbeit“ 
durch die Wörter „eine häusli-
che Arbeit, eine oder zwei Auf-
sichtsarbeiten sowie eine 
mündliche Leistung“ ersetzt. 

 b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 2 werden die Wörter 
„mindestens sechzehn“ durch 
das Wort „vierzehn“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 3 werden die Wörter 

„mindestens eine häusliche Ar-
beit und eine Aufsichtsarbeit“ 
durch die Wörter „eine häusli-
che Arbeit, bis zu drei Aufsichts-
arbeiten sowie eine mündliche 
Leistung“ ersetzt. 
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c) In Absatz 4 Satz 2 werden das Wort 

„Justizministeriums“ durch die Wör-
ter „für die Justiz zuständigen Minis-
teriums“ und das Wort „Fachminis-
terium“ durch das Wort „Ministe-
rium“ ersetzt. 

 

 c) unverändert  

26. In § 30 Absatz 6 werden die Wörter „ju-
ristische Staatsprüfung“ durch das Wort 
„Prüfung“ ersetzt.  

 

 26. unverändert  

27. § 31 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Wort 
„Vorbereitungsdienstes“ durch die 
Wörter „öffentlich-rechtlichen Aus-
bildungsverhältnisses“ ersetzt. 

 

 27. unverändert  

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „enden der Vorbereitungsdienst 
und“ ersetzt durch das Wort „endet“. 

 

  

c) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem 
Wort „Vorbereitungsdienst“ die Wör-
ter „und dem öffentlich-rechtlichem 
Ausbildungsverhältnis“ eingefügt. 

 

  

28. § 32 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 werden die Wörter 
„(§§ 2 Abs. 5, 7 Abs. 1 Satz 2 Lan-
desbeamtengesetz“ durch die Wör-
ter „Person (§ 2 Absatz 5 des Lan-
desbeamtengesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310 ber. S. 
642), das zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. 
NRW. S. 244) geändert worden ist)“ 
ersetzt. 

 

 28. unverändert  

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Referendarinnen und Referen-
dare erhalten eine monatliche Un-
terhaltsbeihilfe. Soweit nicht anders 
geregelt, findet auf die Referenda-
rinnen und Referendare § 7 Absatz 
1 Satz 3 des Landesbeamtengeset-
zes Anwendung. Es werden darüber 
hinaus Reise- und Umzugskosten-
vergütung nach den für Beamtinnen 
und Beamten geltenden 
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Vorschriften gewährt. Den Referen-
darinnen und Referendaren wird 
nach beamtenrechtlichen Vorschrif-
ten Anwartschaft auf Versorgung 
bei verminderter Erwerbsfähigkeit 
und im Alter sowie auf Hinterbliebe-
nenversorgung gewährleistet. Das 
Entgeltfortzahlungsgesetz vom 26. 
Mai 1994 (BGBl. I S. 1014, 1065), 
das Mutterschutzgesetz, das Bund-
eselterngeld- und Elternzeitgesetz 
und das Pflegezeitgesetz finden in 
der jeweils geltenden Fassung ent-
sprechende Anwendung. Das Nä-
here über die Leistungen nach Satz 
1 sowie die Anrechenbarkeit von zu-
sätzlichen Einkünften regelt das für 
Finanzen zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit dem für die Justiz 
zuständigen Ministerium durch 
Rechtsverordnung.“ 

 
c) Absatz 4 wird aufgehoben. 

 
  

d) Die Absätze 5 und 6 werden die Ab-
sätze 4 und 5. 

 

  

29. In § 33 Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-
ter „des höheren Verwaltungsdienstes“ 
durch die Wörter „der Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt,“ ersetzt. 

 

 29. unverändert  

30. § 35 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert: 

 
aa) In Nummer 4 wird das Wort 

„zehn“ durch das Wort „neun“ 
ersetzt. 

 

 30. unverändert  

bb) In Nummer 5 wird das Wort 
„drei“ durch das Wort „vier“ er-
setzt. 

 

  

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
 

„(3) Nach Wahl der Referendarin o-
der des Referendars kann die Aus-
bildung nach Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 bis zu zwei Monate bei einem 
Gericht der Arbeitsgerichtsbarkeit, 
die Ausbildung nach Absatz 2 Satz 
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1 Nummer 3 bis zu zwei Monate bei 
einem Gericht der Verwaltungs-, der 
Finanz- oder der Sozialgerichtsbar-
keit und die Ausbildung nach Absatz 
2 Satz 1 Nummer 4 bis zu drei Mo-
nate bei einer Notarin oder einem 
Notar, einem Unternehmen, einem 
Verband oder einer sonstigen Aus-
bildungsstelle stattfinden, bei der 
eine sachgerechte rechtsberatende 
Ausbildung gewährleistet ist.“ 

 
c) Absatz 4 wird aufgehoben.  

 
  

d) Absatz 5 wird Absatz 4 und Satz 3 
wird aufgehoben.  

 

  

e) Absatz 6 wird Absatz 5 und das 
Wort „Hochschule“ wird durch das 
Wort „Universität“ ersetzt und nach 
dem Wort „kann“ werden die Wörter 
„in den in Absatz 2 Satz 1 Nummer 
3 bis 5 genannten Ausbildungsab-
schnitten“ eingefügt.  

 

  

f) Die Absätze 7 und 8 werden die Ab-
sätze 6 und 7. 

 

  

31. In § 36 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe 
„Abs. 4 bis 6“ durch die Wörter „Absatz 3 
bis 5“ ersetzt. 

 

 31. unverändert  

32. § 37 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 Satz 3 werden das Wort 
„Justizministerium“ durch die Wörter 
„für die Justiz zuständige Ministe-
rium“ und das Wort „Innenministe-
rium“ durch die Wörter „für Inneres 
zuständigen Ministerium“ ersetzt. 

 

 32. unverändert  

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

 
  

33. Dem § 39 Absatz 6 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
„Das kann auch auf elektronischem Weg 
geschehen.“ 
 

 33. unverändert  

34. § 40 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wör-

ter „des höheren oder des 

 34. unverändert  
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gehobenen Dienstes“ durch die 
Wörter „der Laufbahngruppe 2“ er-
setzt. 

 
b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

 
  

c) Absatz 4 wird Absatz 3. 
 

  

35. In § 41 Absatz 3 Satz 2 wird das Wort 
„Justizministerium“ durch die Wörter „für 
die Justiz zuständigen Ministerium“ er-
setzt. 

 

 35. unverändert  

36. § 43 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „500“ 
durch die Angabe „550“ ersetzt. 

 

 36. unverändert  

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aaa) In Nummer 1 wird die An-
gabe „260“ durch die An-
gabe „275“ ersetzt. 

 

  

bbb) In Nummer 2 wird die An-
gabe „100“ durch die An-
gabe „125“ ersetzt. 

 

  

ccc) In Nummer 3 wird die An-
gabe „140“ durch die An-
gabe „150“ ersetzt. 

 

  

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
„In einem Umfang von bis zu 5 
Prozent der in der Ausbildung in 
der Arbeitsgemeinschaft vorge-
sehenen Zeit kann die Präsi-
dentin oder der Präsident des 
Oberlandesgerichts eine an-
dere Form der Ausbildung vor-
sehen.“ 

 

  

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„Abs. 5“ durch die Angabe „Ab-
satz 4“ ersetzt. 

 
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

„In begründeten Ausnahmen, 
etwa in den Fällen des § 35 
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Absatz 2 Satz 2 und Absatz 5, 
kann die Präsidentin oder der 
Präsident des Oberlandesge-
richts die Ausbildung in der Ar-
beitsgemeinschaft abweichend 
regeln oder von ihr befreien.“ 

 
37. § 44 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „des höheren Dienstes“ durch 
die Wörter „der Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt“ ersetzt. 

 

 37. unverändert  

b) In Absatz 2 werden die Sätze 2 und 
3 wie folgt gefasst:  
 
„§ 41 Absatz 2 Satz 1 gilt entspre-
chend. Soll eine Rechtsanwältin o-
der ein Rechtsanwalt die Arbeitsge-
meinschaft leiten, ist die Rechtsan-
waltskammer zu beteiligen.“ 

 

  

38. In § 45 Absatz 2 Satz 2 werden die Wör-
ter „die Präsidentin oder der Präsident 
des Oberlandesgerichts, in eiligen Fällen 
auch“ gestrichen. 

 

 38. unverändert  

39. § 46 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 3 werden nach dem Wort 
„Note“ die Wörter „und Punktzahl“ 
sowie nach der Angabe „17“ die An-
gabe „Absatz 1“ eingefügt. 

 
b) Nach Satz 3 wird folgender Satz ein-

gefügt:  
„Wird eine Arbeitsgemeinschaft von 
mehr als einer Person geleitet, ist 
ein einheitliches Zeugnis zu erstel-
len.“ 
 

c) In dem neuen Satz 5 wird das Wort 
„Hochschule“ durch das Wort „Uni-
versität“ ersetzt 

 

 39. unverändert  

40. In § 47 Satz 1 werden das Wort „höhe-
ren“ gestrichen und nach dem Wort „Ver-
waltungsdienst“ die Wörter „der Lauf-
bahngruppe 2, zweites Einstiegsamt,“ 
eingefügt. 

 
 

 40. unverändert  
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41. § 48 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort 

„Justizministerium“ durch die Wörter 
„für die Justiz zuständigen Ministe-
rium“ ersetzt. 

 

 41. unverändert  

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wör-
ter „Justizministerin oder der Justiz-
minister und die Innenministerin o-
der der Innenminister“ durch die 
Wörter „für die Justiz zuständige Mi-
nisterin beziehungsweise der für die 
Justiz zuständige Minister und die 
für Inneres zuständige Ministerin 
beziehungsweise der für Inneres zu-
ständige Minister“ ersetzt. 

 

  

c) In Absatz 3 Satz 2 und 4 wird jeweils 
das Wort „Justizministeriums“ durch 
die Wörter „für die Justiz zuständi-
gen Ministeriums“ ersetzt. 

 

  

42. § 49 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 wird das Wort „Justizmi-

nisterium“ durch die Wörter „für die 
Justiz zuständigen Ministerium“ er-
setzt. 

 

 42. unverändert  

b) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 2 eingefügt:  

 
„(2) Ist eine geschäftsführende Ver-
treterin oder ein geschäftsführender 
Vertreter nicht bestellt oder ist sie 
beziehungsweise er verhindert, so 
nimmt das dem Rang nach höhere, 
bei gleich hohem Rang dem Dienst-
alter und bei gleichem Dienstalter 
der Geburt nach älteste hauptamtli-
che Mitglied die Vertretung wahr. 
Die Präsidentin oder der Präsident 
kann die Vertretung im Einzelfall ab-
weichend regeln.“ 

 

  

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 
3. 

 

  

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 
4 und nach der Angabe „Abs. 2“ 
werden die Wörter „Satz 1 und 2, 
Absatz“ sowie nach der Angabe „§ 
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5“ die Wörter „mit Ausnahme von § 
4 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2“ einge-
fügt. 

 
 
 
 

43. § 50 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „ohne 
Zwischenraum“ durch das Wort „un-
mittelbar“ ersetzt. 

 

 43. unverändert  

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort 
„ist“ die Wörter „oder war“ eingefügt. 

 

  

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„(4) Wird der Prüfling nach Ablauf 
des 19. Ausbildungsmonats aus 
dem öffentlich-rechtlichen Ausbil-
dungsverhältnis entlassen, unter 
Wegfall der Unterhaltsbeihilfe beur-
laubt oder nimmt er Elternzeit unter 
den Voraussetzungen des Bundes-
elterngeld- und Elternzeitgesetzes 
oder Pflegezeit unter den Voraus-
setzungen des Pflegezeitgesetzes, 
so wird das Prüfungsverfahren ein-
gestellt. Bei Wiederaufnahme in den 
Vorbereitungsdienst innerhalb von 
zwei Jahren nach Entlassung, nach 
Ende der Inanspruchnahme der El-
tern- oder Pflegezeit oder der Beur-
laubung ist es in dem Stand fortzu-
setzen, in dem es sich zum Zeit-
punkt der Einstellung befand. Im 
Falle der Entlassung ist nach Ablauf 
der in Satz 2 genannten Frist die 
zweite juristische Staatsprüfung 
durch die Präsidentin oder den Prä-
sidenten des Landesjustizprüfungs-
amtes für nicht bestanden zu erklä-
ren. In den übrigen Fällen des Sat-
zes 2 sowie in Fällen, in welchen die 
Frist des Satzes 2 zur Wiederauf-
nahme in den juristischen Vorberei-
tungsdienst unverschuldet versäumt 
wurde, ist § 20 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 entsprechend anzuwen-
den. § 20 Absatz 3 gilt entspre-
chend.“ 
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44. § 51 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 
angefügt: 

 
„Das Landesjustizprüfungsamt kann 
festlegen, dass die schriftlichen 
Leistungen auch elektronisch er-
bracht werden können oder müs-
sen.“ 

 

 44. § 51 wird wie folgt geändert: 
 
a) Dem Absatz 1 werden folgende 

Sätze angefügt:  
 
 „Das Landesjustizprüfungsamt kann 

festlegen, dass die schriftlichen 
Leistungen auch elektronisch er-
bracht werden können. Ab dem 
1. Januar 2024 hat es die Anferti-
gung der Aufsichtsarbeiten in elekt-
ronischer Form zu ermöglichen.“ 

 
  b) - neu -  

 Dem Absatz 3 werden folgende 
Sätze angefügt:  

 
 „Die Aufgabenstellung für den Ak-

tenvortrag ist dem Prüfling am Prü-
fungstag zu übergeben. Die Vorbe-
reitungszeit beträgt eine Stunde. 
Die Dauer des Aktenvortrages darf 
12 Minuten nicht überschreiten. 
Prüflingen mit Behinderung können 
auf Antrag die Zeit der Vorbereitung 
um bis zu 30 Minuten und die Dauer 
des Aktenvortrags um bis zu sechs 
Minuten verlängert werden. § 13 
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

 
b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:  
 

„(4) Die Aufgabenstellungen für den 
Aktenvortrag haben dem Tätigkeits-
bereich eines ordentlichen Gerichts, 
eines Arbeitsgerichts, eines Verwal-
tungsgerichts, einer Staatsanwalt-
schaft, der praktischen Verwaltung 
oder einer Rechtsanwältin oder ei-
nes Rechtsanwalts zu entspre-
chen.“ 

 

 c) - bisher b) - unverändert  

c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:  
 

„(6) Zu Prüfungszwecken kann die 
Präsidentin oder der Präsident des 
Landesjustizprüfungsamtes Akten 
aus der gerichtlichen, staatsanwalt-
schaftlichen, anwaltlichen und nota-
riellen Praxis sowie Verwaltungsak-
ten beiziehen. Das kann auch auf 
elektronischem Weg geschehen.“ 

 

 d) - bisher c) - unverändert  
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45. § 52 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Bei der Prüfung wird vorausgesetzt, 
dass der Prüfling die Gesamtrechtsord-
nung mit ihren grundlegenden Wertent-
scheidungen und ihren Zusammenhän-
gen überblickt und unter besonderer Be-
rücksichtigung der europarechtlichen 
Bezüge über die erforderlichen Kennt-
nisse in den Pflichtfächern verfügt. 
Pflichtfächer sind: 

 
1. die Prüfungsfächer der staatlichen 

Pflichtfachprüfung (§ 11), 
 
2. im Strafrecht die Regelungen über 

die Rechtsfolgen der Tat (3. Ab-
schnitt des Strafgesetzbuches), hin-
sichtlich der Regelungen zur Einzie-
hung (7. Titel) jedoch nur im Über-
blick, 

 
3. im Überblick das Straßenrecht so-

wie das Gewerberecht einschließ-
lich des Gaststättenrechts, 

 
4. das Zivil-, Straf- und Verwaltungs-

prozessrecht ohne die Vorschriften 
über die Wiederaufnahme eines 
durch rechtkräftiges Urteil abge-
schlossenen Verfahrens, 

 
5. das Vollstreckungsrecht ohne die 

Vorschriften zur Strafvollstreckung, 
 
6. im Überblick aus dem Arbeitsge-

richtsprozessrecht die allgemeinen 
Vorschriften und die Vorschriften 
zum Urteilsverfahren im ersten 
Rechtszug (1. Teil und 3. Teil, 1. Ab-
schnitt, 1. Unterabschnitt des Ar-
beitsgerichtsgesetzes), 

 
7. im Überblick die anwaltlichen Be-

rufsregeln und Grundpflichten nach 
der Bundesrechtsanwaltsordnung 
und der Berufsordnung der Rechts-
anwälte sowie das anwaltliche Ge-
bührenrecht und 

 
8. die Methoden der praktischen 

Rechtsanwendung. 
 

 45. unverändert  
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Die Aufgabenstellungen sollen insbe-
sondere die rechtsberatende und 
rechtsgestaltende anwaltliche Tätigkeit 
angemessen berücksichtigen.“ 

 
  46. - neu -  

 § 54 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 54 
Bewertung der Aufsichtsarbeiten 

 
 § 14 gilt entsprechend.“ 
 

  47. - neu -  
§ 55 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 55 
Mündliche Prüfung 

 
§ 15 gilt entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die Gesamtdauer des Prüfungsge-
sprächs je erschienenem Prüfling etwa 
30 Minuten beträgt.“ 

 
46. § 56 wird wie folgt gefasst: 
 
 

„§ 56 
Prüfungsentscheidungen;  
Prüfungsnoten; Zeugnis 

 
(1) Die §§ 16 bis 23 und 29 Absatz 3 gel-
ten entsprechend mit Ausnahme von 
§ 18 Absatz 3 Satz 2 und 3, § 20 Absatz 
2 Satz 2, § 22 Absatz 1 Satz 4. 
 
(2) Es sind die Aufsichtsarbeiten mit ei-
nem Anteil von insgesamt 65 Prozent, 
der Aktenvortrag mit 10 Prozent und die 
Leistungen im Prüfungsgespräch mit ei-
nem Anteil von insgesamt 25 Prozent zu 
berücksichtigen. Der Punktwert für die 
Gesamtnote wird errechnet, indem die 
Punktzahl der Bewertung jeder Auf-
sichtsarbeit mit dem Quotienten aus 65 
und 8, die des Aktenvortrags mit 10 und 
die des Prüfungsgesprächs mit 25 ver-
vielfältigt und sodann die Summe durch 
100 geteilt wird. § 18 Absatz 3 Satz 5 
findet entsprechende Anwendung.  
 
 

 48. - bisher 46. -  
 § 56 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 56 
Prüfungsentscheidungen;  
Prüfungsnoten; Zeugnis 

 
 (1) Die §§ 16 bis 23 und 29 Absatz 3 gel-

ten entsprechend mit Ausnahme von 
§ 18 Absatz 3 Satz 2 und 3, § 20 Absatz 
2 Satz 2 und § 22 Absatz 1 Satz 4. 

 
 (2) Es sind die Aufsichtsarbeiten mit ei-

nem Anteil von insgesamt 65 Prozent, 
der Aktenvortrag mit 10 Prozent und die 
Leistungen im Prüfungsgespräch mit ei-
nem Anteil von insgesamt 25 Prozent zu 
berücksichtigen. Der Punktwert für die 
Gesamtnote wird errechnet, indem die 
Punktzahl der Bewertung jeder Auf-
sichtsarbeit mit dem Quotienten aus 65 
und 8, die des Aktenvortrags mit 10 und 
die des Prüfungsgesprächs mit 25 ver-
vielfältigt und sodann die Summe durch 
100 geteilt wird. § 18 Absatz 3 Satz 5 fin-
det entsprechende Anwendung. 
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(3) § 18 Absatz 4 findet mit der Maßgabe 
Anwendung, dass hierbei auch die Leis-
tungen im Vorbereitungsdienst zu be-
rücksichtigen sind.“ 

 

(3) § 18 Absatz 4 findet mit der Maßgabe 
Anwendung, dass hierbei auch die Leis-
tungen im Vorbereitungsdienst zu be-
rücksichtigen sind. 
 
(4) Erscheint ein Prüfling ohne genü-
gende Entschuldigung nicht zum Akten-
vortrag, so gilt § 21 Absatz 1 entspre-
chend.  
 
(5) Für das verspätete Erscheinen, das 
zwischenzeitliche Entfernen oder den 
Abbruch des Aktenvortrages gilt § 22 
Absatz 1 entsprechend.“ 

 
47. § 56a wird wie folgt geändert: 

 
a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem 

Wort „Prüfung“ die Wörter „schrift-
lich oder elektronisch“ eingefügt. 

 

 49. - bisher 47. - unverändert  

 
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wör-

ter „schriftliche Erklärung“ durch die 
Wörter „Erklärung in schriftlicher o-
der elektronischer Form“ ersetzt. 

 

  

48. § 57 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort 
„Prüfling“ das Wort „einmalig“ 
eingefügt. 

 
bb) In Satz 2 werden das Wort 

„drei“ durch das Wort „vier“ und 
das Wort „fünf“ durch das Wort 
„sechs“ ersetzt. 

 
cc) Nach Satz 3 wird folgender Satz 

eingefügt:  
„Für die Ausbildung während 
des Ergänzungsvorbereitungs-
dienstes gilt § 41 Absatz 3 ent-
sprechend.“ 

 

 50. - bisher 48. - unverändert 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Die Wörter „den Absätzen 1 

und“ werden durch die Wörter 
„Absatz 1 Satz 1 bis 4 und Ab-
satz“ ersetzt und die Wörter 
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„der Prüfungsausschuss, so-
weit er die abschließende Prü-
fungsentscheidung trifft, im Üb-
rigen“ werden gestrichen. 

 
bb) Folgender Satz wird angefügt:  
 

„Für die Entscheidung nach Ab-
satz 1 Satz 5 ist die dienstvor-
gesetzte Stelle im Sinne des § 
32 Absatz 1 Satz 1 zuständig.“ 

 

  

49. § 59 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„Bei zweimaligem Misserfolg hat die 
Präsidentin oder der Präsident des 
Landesjustizprüfungsamtes einem 
Prüfling, der die Wiederholungsprü-
fung in Nordrhein-Westfalen nicht 
bestanden hat, auf schriftlichen oder 
elektronischen Antrag die nochma-
lige Wiederholung zu gestatten, 
wenn der Prüfling in einer der bei-
den für nicht bestanden erklärten 
Prüfungen eine Mindestdurch-
schnittspunktzahl von 3,00 erreicht 
hat.“ 

 

 51.  - bisher 49. - unverändert  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 werden die Wörter 

„Oberlandesgerichts zu stellen, 
die oder der den Prüfling zur 
ersten Wiederholungsprüfung 
gemeldet hat“ durch die Wörter 
„Landesjustizprüfungsamtes zu 
stellen“ ersetzt. 

 
bb) Die Sätze 2 und 3 werden auf-

gehoben 
 

  

50. § 60 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird das Semiko-
lon durch ein Komma ersetzt und 
nach dem Wort „Klage“ wird das 
Wort „, Einwendungen“ eingefügt. 

 

 52. - bisher 50. - unverändert  
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b) In Satz 1 wird die Angabe „§ 27 gilt“ 
durch die Wörter „Die §§ 27 und 27a 
gelten“ ersetzt. 

 

  

51. § 62 wird aufgehoben. 
 

 53. - bisher 51. - unverändert  

52. § 63 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift werden die Wörter 
„den gehobenen Dienst“ durch die 
Wörter „die Laufbahngruppe 2, ers-
tes Einstiegsamt“ ersetzt. 

 

 54. - bisher 52. - unverändert  

b) In Absatz 1 werden die Wörter „ge-
hobenen Justizdienst oder für den 
gehobenen nichttechnischen Ver-
waltungsdienst“ durch die Wörter 
„Justizdienst der Laufbahngruppe 2, 
erstes Einstiegsamt, oder für den 
nichttechnischen Verwaltungsdienst 
der Laufbahngruppe 2, erstes Ein-
stiegsamt,“ ersetzt. 

 

  

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wör-
ter „den gehobenen Dienst“ durch 
die Wörter „die in Absatz 1 genann-
ten Laufbahnen“ ersetzt. 

 

  

53. § 64 wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift werden nach dem 
Wort „Aufbewahrungsfristen“ die 
Wörter „, Digitalisierung von Prü-
fungsleistungen“ eingefügt. 

 

 55.  - bisher 53. - unverändert  

b) Die folgenden Sätze werden ange-
fügt:  

 
„Die schriftlichen Prüfungsarbeiten 
einschließlich der Gutachten der 
Prüferinnen und Prüfer können nach 
dem Stand der Technik zu deren Er-
setzung in ein elektronisches Doku-
ment übertragen werden. Dabei ist 
sicherzustellen, dass das elektroni-
sche Dokument mit den Unterlagen 
in Papierform bildlich und inhaltlich 
übereinstimmt. Die in Papierform 
vorliegenden schriftlichen Prüfungs-
arbeiten und Gutachten der Prüfe-
rinnen und Prüfer sind zu vernich-
ten, sobald die Schlussentschei-
dung über die staatliche 
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Pflichtfachprüfung oder die zweite 
juristische Staatsprüfung bestands-
kräftig ist. Für die Löschung in elekt-
ronischer Form gespeicherter Auf-
sichtsarbeiten einschließlich der 
Gutachten der Prüferinnen und Prü-
fer gelten die Sätze 1 bis 3 entspre-
chend.“ 

 
54. § 65 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 werden das Wort „Jus-
tizministerium“ durch die Wörter „für 
die Justiz zuständige Ministerium“ 
und das Wort „Innenministerium“ 
durch die Wörter „für Inneres zu-
ständige Ministerium“ ersetzt. 

 

 56. - bisher 54. -  
 § 65 wird wie folgt geändert:  
 

a) unverändert  

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 

 b) unverändert  

c) Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt 
geändert: 

 
aa) In Satz 1 Nummer 1 werden 

nach dem Wort „Notenverbes-
serung“ die Wörter „nach einem 
regulären Versuch“ eingefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
bb) In Satz 2 werden das Wort „Jus-

tizministerium“ durch die Wörter 
„für die Justiz zuständige Minis-
terium“, das Wort „Finanzminis-
terium“ durch die Wörter „für Fi-
nanzen zuständigen Ministe-
rium“ und das Wort „Innenmi-
nisterium“ durch die Wörter „für 
Inneres zuständigen Ministe-
rium“ ersetzt. 

 

 c) Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt 
geändert: 

 
aa) Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„1. für die Wiederholung der 
Prüfung zum Zweck der Noten-
verbesserung nach einem re-
gulären Versuch, bei der Wie-
derholung der staatlichen 
Pflichtfachprüfung indes be-
grenzt auf ein Drittel der unge-
fähr tatsächlich anfallenden 
Kosten,““ 

 
bb) In Satz 2 werden das Wort „Jus-

tizministerium“ durch die Wörter 
„für die Justiz zuständige Minis-
terium“, das Wort „Finanzminis-
terium“ durch die Wörter „für Fi-
nanzen zuständigen Ministe-
rium“ und das Wort „Innenmi-
nisterium“ durch die Wörter „für 
Inneres zuständigen Ministe-
rium“ ersetzt. 

 
55. § 66 wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 

 57.  - bisher 55. - unverändert  
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Artikel 2 
 

 Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt drei Monate nach der 
Verkündung in Kraft. Die Studienordnungen 
sowie die universitären Prüfungsordnungen 
zur Zwischenprüfung sind innerhalb von 24 
Monaten nach Verkündung dieses Gesetzes 
anzupassen. 
 
(2) Für Studierende, die sich bereits zur 
staatlichen Pflichtfachprüfung gemeldet ha-
ben oder sich binnen drei Jahren nach In-
krafttreten dieses Gesetzes zur staatlichen 
Pflichtfachprüfung melden, finden mit Aus-
nahme der § 4 Absatz 2 Satz 3, § 8 Absatz 2 
und 3, § 9 (ohne Nummer 5), § 13 Absatz 1, 
§ 14, § 15 Absatz 1 und 4, §§ 20 bis 23, 25, 
27 und 27a die Regelungen des Juristenaus-
bildungsgesetzes in der bis zum Tag vor In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas-
sung Anwendung. Zwischenprüfungen, die 
unter Geltung genehmigter universitärer Stu-
dien- und Prüfungsordnungen vor dem in Ab-
satz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt bestanden 
wurden, werden als Zulassungsvorausset-
zung nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 aner-
kannt. 
 
 
(3) Für Rechtsreferendarinnen und Rechtsre-
ferendare, die bereits den Vorbereitungs-
dienst aufgenommen haben, finden die Re-
gelungen des Juristenausbildungsgesetzes 
in der bis zum Tag vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltenden Fassung Anwendung. 
Sie können den Vorbereitungsdienst nach 
diesen Regelungen binnen zwei Jahren und 
sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes durchführen. Für das gesamte Prü-
fungsverfahren gilt das bei der ersten Prü-
fungsleistung angewendete Recht, sofern 
nicht das Verfahren eingestellt wurde. Be-
reits ab Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten 
die § 13 Absatz 1, § 15 Absatz 4, §§ 20 bis 
23 (ohne § 20 Absatz 1 Nummer 1), § 27 so-
wie § 27a in Verbindung mit der jeweiligen 
Verweisungsnorm.  
 
(4) Auf Wiederholungsprüfungen, einschließ-
lich der Wiederholungen zum Zwecke der 
Notenverbesserung, ist das beim ersten Prü-
fungsversuch angewendete Recht anzuwen-
den. Dies gilt auf Antrag auch, wenn die 

 (1) unverändert  
 
 
 
 
 
 
(2) Für Studierende, die sich bereits zur 
staatlichen Pflichtfachprüfung gemeldet ha-
ben oder sich binnen drei Jahren nach In-
krafttreten dieses Gesetzes zur staatlichen 
Pflichtfachprüfung melden, finden mit Aus-
nahme von § 4 Absatz 2 Satz 3, § 8 Absatz 2 
und 3, § 9 (ohne Nummer 5), § 13 Absatz 1, 
§ 14, § 15 Absatz 1, §§ 20 bis 23, 25 bis 27 
und 27a die Regelungen des Juristenausbil-
dungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in der 
bis Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden 
Fassung Anwendung. Zwischenprüfungen, 
die unter Geltung genehmigter universitärer 
Studien- und Prüfungsordnungen vor dem in 
Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt bestan-
den wurden, werden als Zulassungsvoraus-
setzung nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 des 
Juristenausbildungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen anerkannt. 
 
(3) unverändert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert  
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Prüfung für nicht unternommen erklärt wor-
den ist oder als nicht unternommen gilt. Satz 
1 gilt nicht, wenn die Prüfung zu den dort ge-
nannten Verfahren nach Ablauf von drei Jah-
ren und sechs Monaten nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes erfolgt ist.  
 
 
  Artikel 3 

 
Nach Inkrafttreten des Gesetzes soll alle drei 
Jahre eine Evaluierung dieses Gesetzes und 
der nach diesem Gesetz abgeschlossenen 
Prüfungen erfolgen. Der Landtag soll über 
das Ergebnis in Kenntnis gesetzt werden. 
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Bericht 
 
A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung wurde vom Plenum am 28. April 2021 zur federfüh-
renden Beratung an den Rechtsausschuss sowie zur Mitberatung an den Wissenschaftsaus-
schuss überwiesen.  
 
Das nordrhein-westfälische Juristenausbildungsgesetz setze die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen für eine qualitativ hochwertige und zugleich erfolgreiche Juristenausbildung. Das ju-
ristische Studium und der juristischer Vorbereitungsdienst in Nordrhein-Westfalen – so die 
Landesregierung – müssen höchsten Qualitätsanforderungen genügen sowie attraktiv und zu-
kunftsorientiert ausgestaltet sein, um beständig in hinreichender Zahl qualifizierten Nach-
wuchs für die reglementierten juristischen Berufe auszubilden.  
 
Ziel dieses Gesetztes sei u.a. – so die Landesregierung –, die juristische Ausbildung und die 
juristischen Prüfungen bundesweit weiter anzunähern und damit die Chancengleichheit aller 
Absolventinnen und Absolventen im Bundesgebiet zu fördern. Daher soll das nordrhein-west-
fälische Juristenausbildungsrecht, soweit erforderlich, angepasst werden. Zugleich sollen je-
doch auch landesspezifische Akzente gesetzt werden. 
 
Die Landesregierung führt aus, dass die Arbeitswelt der Juristinnen und Juristen einem stän-
digen Wandel unterliege. Dieser betreffe z.B. die europäische Rechtsetzung und Rechtspre-
chung, die in zunehmendem Maße jeden Lebensbereich erfasse, die internationalen Bezüge 
der Rechtsbeziehungen, die beständig zunehmen würden und die fortschreitende Digitalisie-
rung. Dies erfordere nicht nur neue Kompetenzen des Einzelnen, sondern greife nachhaltig in 
fast alle Lebensbereiche ein und verlange vom juristischen Nachwuchs Anpassungsfähigkeit, 
Kreativität, Individualität, Internationalität und Mobilität.  
 
Dem habe eine zukunftsorientierte Juristenausbildung Rechnung zu tragen.  
 
Mit dem Gesetzentwurf ergreife die Landesregierung die Möglichkeiten zur Erhöhung der 
Chancengleichheit in den juristischen Prüfungen und zur nachhaltigen Verbesserung der Ju-
ristenausbildung. Die Ziele im Einzelnen seinen: Die Erhöhung der prüfungsrechtlichen Chan-
cengleichheit durch bundesweite Harmonisierung der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, 
die Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung der Juristenausbildung, die Erhöhung der 
Attraktivität und Zukunftsorientierung dieser, die Steigerung der Internationalität und Mobilität 
des juristischen Nachwuchses sowie die Ausbildung von Individualität, Anpassungsfähigkeit 
und Kreativität. 
 
 
 
B Beratungsverfahren 
 
Der Rechtsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 29. April 2021 zu ersten Mal mit dem 
Gesetzentwurf befasst (Ausschussprotokoll 17/1396). In diesem Rahmen wurde eine 
Anhörung beantragt, die am 23. Juni 2021 (Ausschussprotokoll 17/1474) durchgeführt wurde.  
 
Der mitberatende Wissenschaftsausschuss hat beschlossen, sich nachrichtlich an der Anhö-
rung zu beteiligen. 
 
Folgende Expertinnen und Experten wurden vom Ausschuss am 23. Juni 2021 angehört: 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Heinrich-Heine-Universität 
Herr Professor  Dr. Christian Kersting 
Düsseldorf 
 

Professor Dr. Christian 
Kersting 

17/4033 

Rechtswissenschaftliche Fakultät 
Kommunalwissenschaftliches Institut 
Herr Professor Dr. Hinnerk Wißmann 
Münster 
 

Professor Dr. Hinnerk 
Wißmann 

17/4044 

Landesfachschaft Jura 
Über Fachschaft Jura Köln 
Justus Moll (Vorstand) 
Universität zu Köln 
Köln 
 

Justus Moll 
Christopher Joch 

17/4039 

Dekan der Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Münster 
Herr Professor Dr. Matthias Casper 
Münster 
 

Professor Dr. Matthias 
Casper 

17/4041 

Deutscher AnwaltVerein e.V. 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Amts-/Landgericht 
Herr Horst Leis, Vorsitzender 
Düsseldorf 
 

Horst Leis 
Sabine Gries-Redeker 

17/4057 

ITM-WWU Münster 
Herr Professor Dr. Bernd Holznagel, 
LL.M 
Münster 
 

Professor Dr. Bernd  
Holznagel 

17/4024 

Universität zu Köln 
Hans-Soldan-Stiftungsjuniorprofes-
sur 
Herr Professor Matthias Kilian 
Köln 

Professor Dr. Matthias 
Kilian 

17/4056 

Centrum für Hochschulentwicklung 
Herr Ulrich Müller 
Leiter politische Analysen 
Gütersloh 
 

Ulrich Müller 
Bernd Klöver 

17/4023 

Ring Christlich-Demokratischer Stu-
denten NRW 
Frau Anna Gericke  
Düsseldorf 

Anna Gericke 17/4055 
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eingeladen Teilnehmer/innen Stellungnahme 

Ernst & Young Law GmbH Rechtsan-
waltsgesellschaft Steuerberatungs-
gesellschaft 
Herr Professor Dr. Sven-Joachim 
Otto 
Düsseldorf   

Professor Dr. Sven-
Joachim Otto 

17/4036 

Dekanat der Rechtswissenschaftli-
chen  
Fakultät der Universität zu Köln 
 

Jens Schumacher 
(per Videozuschaltung) 

17/4043 

 
 
Der mitberatende Wissenschaftsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 22. September 2021 
abschließend mit dem Gesetzentwurf befasst und entschieden diesen ohne Vergabe eines 
Votums an den Rechtsausschuss zurückzugeben. 
 
Am 28. September 2021 wurde von der Fraktion der SPD ein Änderungsantrag, Drucksache 
17/15268, eingereicht. 
 
Am 26. Oktober 2021 wurde von den Fraktionen von CDU und FDP ein weiterer Änderungs-
antrag, Drucksache 17/15459, eingereicht. 
 
Im Rahmen seiner Sitzung am 27. Oktober 2021 hat der Rechtsausschuss die Anhörung aus-
gewertet und den Gesetzentwurf abschließend beraten (Ausschussprotokoll 17/1595).  
 
Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/15268, wurde mit den Stimmen 

der Fraktionen von CDU, FDP und AfD und gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

 

Der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP, Drucksache 17/15459, wurde mit 

den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP, gegen die Stimme der Fraktionen der AfD 

und bei Enthaltung der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

 

C Abstimmung 
 
Abschließend wurde der so geänderte Gesetzentwurf der Landesregierung in derselben 

Rechtsausschusssitzung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stim-

men der Fraktionen von SPD und AfD bei Enthaltung der Stimme der Fraktion von BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN angenommen. 

 
 
 
 
Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender  


